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Stellenplananträge 2021 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat beschließt den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 als Bestandteil der Haushaltssatzung 
2021. 
 
 
 
 
  



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2020/087

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
Der Beschluss ermöglicht eine bedarfs- und anforderungsgerechte Personalausstattung und dient 
folglich dem Ziel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. 
Durch die Erweiterung um die empfohlenen Stellen werden die Funktionsfähigkeit der Verwaltung 
und die Qualitätsstandards erhalten bzw. hergestellt. 
Der Stellenplan dient der Steuerung der Personalwirtschaft der Kommune. Er soll eine 
wirtschaftliche und bedürfnisgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben ermöglichen. 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
Durch die Erweiterung um die empfohlenen Stellen, mit leistungsfähigem und motiviertem 
Personal, kann die anforderungsgerechte Aufgabenerledigung gewährleistet werden. Hierdurch wird 
die Zielerreichung der anderen strategischen Ziele unterstützt. 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Eine deutliche Veränderung in den Anforderungen und Aufgabenstellungen sowie eine Zunahme der 
Aufgaben in den letzten Jahren haben zu einer Erhöhung des Personalbedarfs in verschiedenen 
Bereichen der Stadtverwaltung geführt.  
 
Während im vergangenen Jahr überwiegend der Fachbereich 2 unter anderem aufgrund der 
Zunahme des städtischen Mietbestandes bis hin zu neuen Herausforderungen in Folge des 
Klimawandels betroffen war, entfällt für das kommende Haushaltsjahr wieder der größere Teil der 
Stellenplananträge auf den Fachbereich 1. 
 
Als Gründe sind hier bespielhaft die Erhöhung des Arbeitsaufkommens in der Gerätewartung bei der 
Feuerwehr, die Änderung des Wohngeldgesetzes sowie der enorme Anstieg der Unterbringungsfälle. 
 
Ähnlich stellt sich die Situation auch in den anderen Stellenplananträgen der Verwaltung dar. 
 
Das Streben nach effizienten und effektiven Verwaltungshandeln, nach Gewährleistung der 
Aufgabenerfüllung, aber auch das Ziel der positiven Wahrnehmung der Stadt und der städtischen 
Leistungen führen in der Gesamtheit nicht zu einem Abbau des Personalbestandes. 
 
Letztlich ist die Erhöhung des Personalbedarfs insgesamt auf die Stadtverwaltung Wedel bezogen 
auch ein Ausfluss der im Rahmen der Haushaltsplanungen 2015 ff. vom Rat beschlossenen 
strategischen Ziele, da die eingeworbenen Stellen der Verwirklichung der Ziele der Stadt Wedel als 
modernes Dienstleistungsunternehmen dienen. 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die beantragten Stellen beschlossen werden soll-ten. 
Am 27.04.2017 hat der Rat 18 strategische Oberziele beschlossen. Das Handlungsfeld 6 
„Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns“ beinhaltet das Oberziel, eine anforderungsgerechte 
Personalausstattung zu gewährleisten. 
 
Die eingeworbenen Stellen definieren die Anforderungen der Verwaltung in verschiedenen 
Bereichen begründet sowohl durch erhöhten Arbeitsaufkommen als auch durch 
Gesetzesänderungen.  
Die Aufgabenerfüllung ist ohne zusätzliches Personal nicht mehr adäquat gewährleistet.  
 
Bei Verzicht auf die Erweiterung des Stellenplanes um die eingeworbenen Stellen würde das Ziel 
der Gewährleistung einer anforderungsgerechten Personalausstattung verletzt werden. 
In diesem Zusammenhang ist der demographische Wandel zu erwähnen. Dieser ist die größte 
Herausforderung der anforderungsgerechten Personalausstattung. Regelmäßig bleibt bei 
öffentlichen Stellenausschreibungen der Stadt Wedel die gewünschte Wirkung aus.  
 



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2020/087

Eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik, die gute Arbeitsbedingungen schafft, ist der Schlüssel 
zur Steigerung unserer Attraktivität als Arbeitgeberin.  
Im Endeffekt entscheiden u.a. Motivation und Gesundheit der Beschäftigten über die 
Leistungsfähigkeit der Stadt.  
 
Es wird empfohlen, gemäß Beschlussvorschlag zu entscheiden. 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Bei Verzicht auf die Bereitstellung der eingeworbenen Stellen sind Einbußen der Qualität der 
Produkte des jeweils betroffenen Bereichs bis hin zum Wegfall des Angebotes der damit 
bezweckten Leistung wahrscheinlich. Mit langfristig unbesetzten Stellen müsste gerechnet werden, 
mit der Folge, mögliche Abwanderungsgedanken noch zu unterstützen. Das Ziel einer 
anforderungsgerechten Personalausstattung würde nicht erreicht. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 7 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 
Die finanziellen Mittel sind im Haushalt 2021 berücksichtigt. 
 
 

Ergebnisplan 
2020 alt 2020 neu 2021 2022 2023 2024 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*             195.000 195.000 195.000 195.000 
Saldo (E-A)             -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 
       

2020 alt 2020 neu  2021 2022 2023 2024 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 
 
 
Anlage/n 
 

1 Anträge zum Stellenplan 2021 
2 Stellenplan2021 
3 Tischvorlage Stellenplan 2021 



I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2021 
Stand: 26.10.2020 

 

1)   
1-302-05       Feuerwehrgerätewart*in                Ausweitung 2,0 Stellen EG 6 
Kosten:  98.400 EUR zzgl. möglicher tariflicher Zulagen 
Neustrukturierung der Gerätewartung der Freiwilligen Feuerwehr Wedel, da das Arbeits-
aufkommen in der Gerätewartung und im Ehrenamt stark gestiegen sind. Die 24/7 Bereit-
schaft wird von der Wehrführung empfohlen. 
Eine Besetzung mit drei Mitarbeitenden in der Gerätewartung ist bei weitem nicht ausrei-
chend, um den Bedarf der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der tariflichen Vorgaben so-
wie unter Berücksichtigung des Arbeitszeitgesetzes zu decken.  
Bei einer Stellenerhöhung um zwei weitere Stelle kann die erforderliche Arbeitsleistung 
unter Berücksichtigung der tariflichen Vorgaben sowie des Arbeitszeitgesetzes erbracht 
werden. 
 

2)  
1-40 Fachdienst Bildung, Kultur und Sport   

 Neugliederung der Aufbauorganisation – Organisationsverfügung 
Kosten: keine – nur organisatorisch 
Der Fachdienst Bildung, Kultur und Sport untergliedert sich künftig wie folgt: 
1-401 Schule, Kultur und Sport 
1-402 Stadtjugendpflege inkl. Außenstellen 
1-403 Kindertagesstätten 
Folgende Außenstellen bleiben wie bisher: 
1-440 Musikschule 
1-420 Stadtbücherei 
1-411 Stadtmuseum 
 
Im Zuge der Neugliederung wird der Bereich der Schulkinderbetreuung, Ganztag, Schulso-
zialarbeit und Kinder- und Jugendarbeit ebenfalls neu aufgebaut. Dies dient der besseren 
Übersicht der Besetzungen und einfacherer Zuordnung bei Wiederbesetzungen freiwerden-
der Stellen. Im Zuge dessen kommt es zu einer Rundungsdifferenz von 0,230 Stellen. 
 

3) 
1-403-04      Sachbearbeitung Kindertagesstätten       
       Ausweitung  0,5 Stellen A 9 (vorbehaltlich einer Bewertung) befristet bis 31.12.2022 
Kosten: 24.000 EUR zzgl. VAK Kosten  
Aufgabenausweitung Kita; Die Überprüfung insbesondere des Bereichs 1-409 Kita durch pwc 
hat ergeben, dass die bereits erfolgte Verstärkung des Bereichs seit 2019 um eine 0,5-
Stelle A 10 sachgerecht und notwendig war. Die Überprüfung konnte seinerzeit aber noch 
nicht berücksichtigen, welche Anforderungen durch die Kita-Reform des Landes auf die 
Kommunen zukommen. Aufgrund dessen wir eine Ausweitung beantragt. (Detaillierte Ände-
rungen/Aufgaben durch die Kita- Reform siehe Stellenplanantrag vom 20.05.2020) 
 

4) 
1-43-06       Bereichsleitung VHS                    Reduzierung um 0,18 Stellen EG 12  
Einsparung:  - 17.500 EUR  
Im Jahr 2018 wurde die Stelle 1-43-03 Umfang 0,8 mit einer Vollzeitkraft besetzt. 
Im Zuge dieser Besetzung wurde die Kompensation mit dem Anteil der o.g. Stelle vorge-
schlagen, sobald der Stelleninhaber in Rente gegangen ist. Dies erfolgt nun zum Stellenplan 
2021. 
 
 
 
 
 



5) 
1-502-04        ordnungsrechtliche Unterbringung obdachloser Menschen 
              Ausweitung 0,5 Stellen EG 9a 
Kosten: 35.500 EUR  
Die Unterbringungsfälle haben sich seit 2014 (266 untergebrachte wohnungslose Personen) 
mehr als verdoppelt (632 untergebrachte Personen, Stand April 2020). Bereits 2014 war das 
Sachgebiet mit einer Vollzeitstelle besetzt. Alle Stelleninhaber seit 2015 klagen über eine 
extrem hohe Arbeitsbelastung, sowohl aufgrund der reinen Bearbeitungsfälle als auch auf-
grund psychischer Belastungen.  
Die Herausforderung dieser Stelle ist, das nie einschätzbar ist, wie viele Menschen unter-
gebracht werden müssen, wie viele ausziehen werden und wie viele Zuweisungen von Asyl-
suchenden es vom Land geben wird. Diese Ungewissheit auf der einen Seite und der Druck 
obdachlose Menschen sofort unterbringen zu müssen auf der anderen Seite, ist für einen 
einzigen verantwortlichen Sachbearbeiter enorm hoch. Insbesondere bei der hohen Fall-
zahl. Der Stress über ausreichend Unterbringungskapazitäten zu verfügen, ist enorm. 
Zusätzlich kommen die zwischenmenschlichen Problemstellungen hinzu. Streitereien in-
nerhalb von Familien, die zu Wegweisungen seitens der Polizei führen und zu zusätzlichen 
Unterbringungsfällen führen. Bis es wieder zur Versöhnung kommt und zu einem Umzug 
zurück zur Familie. Das alles muss organisiert und per Verwaltungsakt durchgesetzt wer-
den. Die Kosten der neuen Unterkunft müssen dem Jobcenter mitgeteilt werden und das 
EMA muss ebenfalls über den Umzug informiert werden.  
Unterschiedliche Interessenslagen müssen vom Stelleninhaber bewertet und aufgrund des-
sen eine Entscheidung getroffen werden. Dabei können niemals alle Interessen zufrieden-
stellend berücksichtigt werden. Das sind die Interessen der untergebrachten Menschen, der 
Nachbarn, der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer, der hauptamtlichen Flüchtlingshelfer, 
eventueller Sozialarbeiter, Betreuer usw.  Auch das verursacht psychischen Druck und muss 
alleine entschieden und durchgesetzt werden. Ein fachlicher Austausch mit einem Kollegen 
fehlt. 
Die Stelle war bereits von 2015 bis 2017 schon mal im Stellenplan vorhanden und wurde ab 
dem 01.01.2018 eingespart. Nun ist der Bedarf aber wieder vorhanden. 
 
6) 
1-503-03         Wohngeld            Ausweitung 0,5 Stellen EG 9a / A 7 BBesO 

befristet bis 31.12.2022 
Kosten:  35.500 EUR  
Die Fallzahlen sind seit Februar 2020 stark gestiegen. Im September und Oktober 2019 wa-
ren es jeweils 39 bzw. 47 bearbeitete Fälle, seit Februar 2020 sind es 92, 76, 73, 68 und 80 
(einschließlich Juni 2020). Der Anstieg ist insbesondere auf die Änderung des Wohngeldge-
setzes im Januar 2020 zurückzuführen. Der Kreis der Anspruchsberechtigten ist durch die 
Gesetzesänderung erweitert worden. Hinzu kommen die Auswirkungen der Corona-Krise 
und der damit verbundenen Kurzarbeit, die viele Menschen getroffen hat. Wie lange sich 
die Auswirkungen noch bemerkbar machen werden, ist nicht abzusehen. Zudem stellte sich 
bei der Bearbeitung der Anträge heraus, dass einige der Antragsteller auch weiterhin An-
spruch auf Wohngeld haben, auch wenn sie nicht mehr von Kurzarbeit betroffen sein wer-
den.  
„Rund 660 .000 Haushalte werden von der Wohngeldreform profitieren. Darunter sind rund 
180 .000 Haushalte, die erstmals oder wieder Wohngeld erhalten. Somit erhöht sich die 
durchschnittliche Wohngeldleistung bestehender Wohngeldempfänger*innen um 30 Pro-
zent.  
Erstmalig ab dem Jahr 2022 ist auch eine sogenannte Dynamisierung des Wohngeldes vor-
gesehen. Das Wohngeld wird dann regelmäßig alle zwei Jahre an die eingetretene Miet- 
und Einkommensentwicklung angepasst.“1 
1 Wohngeldreform zum 1. Januar 2020– Kurzinformation – Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) · 10557 Berlin, November 2019 

Insgesamt ist mit einer Erhöhung der Wohngeldempfänger um 37,5 % zu rechnen. 

                                                           
 



7) 
2-103-14  ALT 
NEU: 
1-502-06  Hausmeisterstellen Notunterkünfte       Verschiebung 2,0 Stellen EG 4 
Kosten: 0,00 EUR (nur Verschiebung) 
 
8) 
2-13-02     Klimaschutzmanagerin                   Verlängerung bis 31.07.2022 1,0 Stelle EG 11 
Kosten: Mehrkosten erst in 2022  in Höhe von 26.300 EUR 
Dies ist der Bewilligungszeitraum für die Förderung vom BMU (wurde verlängert wegen feh-
lender Stellenbesetzung in 2020).  
 
9) 
2-605-02     Verwaltungskraft Bauhof        Ausweitung um 0,019 Stellen auf 30 Std./Woche 
Kosten: Mehrkosten in Höhe von 1.250 EUR 
 
10) 
3-104-03   ALT 
NEU: 
3-103-04     Assistenzkraft für den Sitzungsdienst            Verschiebung 0,27 Stellen EG 6 
Kosten: 0,00 EUR (nur Verschiebung) 
Die freien Stellenanteile von der Information wurden verschoben, der noch verbliebene 
Anteil von 0,04 entfällt. 
 
11) 
3-112-04 ALT 
NEU: 
3-111-03  FD Personal               Verschiebung 1,0 Stellen EG 8 
Kosten: 0,00 EUR (nur Verschiebung) 
 
12) 
3-222-03                Grundsteuer, Zweitwohnungssteuer und Straßenreinigungsgebühren
                       Ausweitung 0,4 Stellen A10 
Kosten:  20.500 EUR (bereits in Planungstabelle enthalten) 
Korrektur aus vorherigen Jahren. Durch zusätzliche Aufgaben erhöht worden. Stelle ist be-
reits Vollzeit besetzt. 
  

SUMME I:                 197.650 € 
(davon bereits 20.500,- EUR in Planungstabelle enthalten) 
 
 

II. Politische Beschlüsse mit Folgen für den Stellenplan 2021 
 
Keine vorhanden. 
 

SUMME II :                 0,00     € 
 
 
 

III. Änderungen des Stellenplans durch Neubewer-
tung/Überprüfung von 3-10  
(2-4 bereits in Planungstabelle enthalten) 

 
 



1) 
0-08-02 Verwaltungskraft Personalrat 
Kosten: 1.000,- EUR 
Die Bewertung der Stelle hat EG 7 ergeben (vormals EG 5). 
 
2) 
1-302-03  Marktwesen /Gewerbeangelegenheiten 
Kosten: 11.600,- EUR 
Die Bewertung der Stelle hat EG 9a ergeben (vormals EG 8). 
 
3) 
1-40  Neugliederung der Aufbauorganisation 
Kosten: derzeit keine  
Organisationsverfügung vom 03.06.2020. 
 
4) 
1-501-02  Allgemeine Sozialhilfe 
Kosten: ,- EUR Mehrkosten durch die VAK können nicht genau beziffert werden  
Die Besetzung der Stelle mit einer Beamtin/einem Beamten erfolgt nach A 10 (vor-
mals EG 9b). 
  
5) 
1-501-06  Allgemeine Sozialhilfe 
Kosten: ,- EUR Mehrkosten durch die VAK können nicht genau beziffert werden  
Die Besetzung der Stelle mit einer Beamtin/einem Beamten erfolgt nach A 10 (vor-
mals EG 9b). 
 
6) 
2-602-04  Unterhaltung Baumbestand  
Einsparung: - 4.000,- EUR 
Die Bewertung der Stelle hat EG 11 ergeben (vormals EG 12). 
 
7) 
2-605-16  Helfer Grünpflege  
Einsparung: - 4.400,- EUR 
Die Bewertung der Stelle hat EG 3 ergeben (vormals EG 5). 
 
8) 
3-103-04  Assistenzkraft für den Sitzungsdienst  
Kosten: 4.400,- EUR 
Die Bewertung der Stelle hat EG 6 ergeben (vormals EG 5). 
 

SUMME III :              8.600  € 
 
 

SUMME I:            197.650 € 
SUMME II :                      0 € 
SUMME III :              8.600  € 
 

GESAMTSUMME:                 206.250 € 
(davon bereits 11.600,- EUR in Planungstabelle enthalten) 



















































































Tischvorlage zur BV/2020/087 Stellenplan 2021 
 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.02.2021 
 
I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2021  
Nachtrag vom 26.01.2021 

13) 
3-102-07  FD Interner Dienstbetrieb            1,0 Stellen EG 8 
Kosten: 38.250,- EUR  
Die Stelle übernimmt Aufgaben mit hohem IT-Bezug, die bislang im Bereich Gebäudemanagement 

wahrgenommen wurden. Hierzu zählen unter anderem die Betreuung und Administration der Tele-

fonie, Beschaffung und Betreuung von Präsentations- und Konferenztechnik, Beschaffung von Hard-

ware für den Bereich Schul-IT, Inventarverwaltung und Vertragsmanagement im Bereich Schul-IT, 

Beratung der Schulen bei Produktauswahl und Machbarkeit, Erstellen von Leistungsverzeichnissen 

und die Vorbereitung von Vergabeverfahren. 

Die Stelle ist erforderlich für den Aufbau einer nachhaltigen Basis-Infrastruktur im Bereich Schul-IT. 

Eine bedarfsgerechte Begleitung aller Beteiligten an den Schulen kann hiermit noch nicht erfolgen. 

Ein zukünftiger Bedarf von einer Vollzeitstelle pro 300 betreuter Endgeräte ist zu erwarten, um den 

Aufgaben als Schulträger im Bereich der Digitalisierung der Schulen gerecht zu werden. 

 
III. Änderungen des Stellenplans durch Neubewer-
tung/Überprüfung von 3-10 
 
9)   
1-409-01       
Kosten: 4.250,- EUR 
Die Bewertung der Stelle hat A 11 ergeben (vormals A 10). 
 
10)   
3-311-02       
Kosten: 4.110,- EUR 
Die Bewertung der Stelle hat A 11 ergeben (vormals A 10). 
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